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INFORMATIONSBLATT ZUR PROZESSKOSTENHILFE

► Worum handelt es sich?
Es handelt sich dabei um einen gesetzlich geregelten Anspruch (Art. 24 Verfassung, Art. 76 ff. D.P.R. 30. Mai 2002 Nr. 115), wonach bedürftige Personen kostenlos in einem Zivilverfahren, oder auch in einem Außerstreitverfahren (z.B. Ehetrennung, Ehescheidung), Verwaltungs-, Steuer- oder Rechnungsverfahren, von einem Rechtsanwalt vertreten werden können. Die Kosten werden vom italienischen Staat getragen.

Ausgeschlossen ist die Prozesskostenhilfe für Verfahren, welche die Abtretung von Forderungen und Ansprüchen Dritter betreffen (außer in Fällen, in denen die Abtretung zweifellos zum Ausgleich bereits vorher bestehender Forderungen oder Ansprüche erfolgt ist).
Die Prozesskostenhilfe ist auch für Strafverfahren vorgesehen und zwar sowohl zu Gunsten der geschädigten Partei, welche einen Schadenersatz erlangen möchte, als auch zu Gunsten von Angeklagten bzw. von Personen, gegen die ermittelt wird (bei beiden letzteren gelten zum Teil andere Regeln als die hier angeführten).

Gemäß Art. 4 des Gesetzesdekrets 23. Februar 2009 Nr. 11 kann das Opfer einer Sexualstraftat zur Prozesskostenhilfe zugelassen werden, auch wenn das Einkommen die vom Gesetz vorgesehene Höchstgrenze überschreitet.

► Wer kann darum ansuchen?

· italienische Staatsbürger und/oder EU-Bürger;

· Nicht-EU-Bürger, die sich zum Zeitpunkt, in dem das Rechtsverhältnis entstanden ist oder sich der Umstand ereignet hat, die Gegenstand des einzuleitenden Verfahrens sind, ordnungsgemäß (mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung) in Italien aufgehalten haben; 

· Nicht-EU-Bürger, welche die Ausweisungsverfügung (Art. 142 D.P.R. 115/02) oder die Entscheidungen über Asyl bzw. Widerruf des Flüchtlingsstatus (Art. 16 Gesetzesvertr. Dekret 28. Januar 2008 Nr. 25) anzufechten beabsichtigen;

· Staatenlose (d.h. jene Personen, die keine Staatsbürgerschaft besitzen);

· Körperschaften oder Vereinigungen ohne Gewinnabsicht und ohne wirtschaftliche Tätigkeit.

Personen, die rechtskräftig wegen Mafia-Straftaten oder wegen einiger erschwerter Verbrechen auf dem Sachgebiet Schmuggel bzw. Drogenhandel verurteilt worden sind, werden nicht zur Prozesskostenhilfe zugelassen.

► Wann kann darum angesucht werden?

Das Gesuch um Zulassung zur Prozesskostenhilfe kann in jedem Stand und Grad des Verfahrens gestellt werden.

Für ein bereits abgeschlossenes Verfahren kann nicht um Prozesskostenhilfe angesucht werden.

Die Zulassung zur Prozesskostenhilfe läuft ab dem Tag des Beschlusses und gilt nicht rückwirkend.

► Wie hoch sind die Einkommenshöchstgrenzen?

Das jährliche Einkommen darf € 10.628,16 nicht überschreiten.

Gemäß Gesetzesvertretendem Dekret 27. Mai 2005 Nr. 116 wird bei grenzüberschreitenden Zivilverfahren die Einkommensgrenze um € 1.032,00 für jedes zusammenlebende Familienmitglied erhöht. Als grenzüberschreitend gelten jene Zivilverfahren, in denen die um Prozesskostenhilfe ansuchende Partei in einem anderen EU-Staat (mit Ausnahme von Dänemark) als jenem, in dem das Gerichtsverfahren anhängig ist oder in dem das Urteil vollstreckt werden muss, ihren Wohnsitz bzw. ihren regulären Aufenthalt hat. 

Das Einkommen errechnet sich aus der Summe der im selben Zeitraum von jedem Familienangehörigen, einschließlich dem/der Gesuchsteller/in, erwirtschafteten Einkommen.

Es wird auch das Einkommen des in einem eheähnlichen Verhältnis zusammenlebenden Partners berücksichtigt.

Ausschließlich das Einkommen des/der Gesuchstellers/in wird berücksichtigt, wenn das Streitverfahren Persönlichkeitsrechte betrifft (z.B. Ehetrennung, Ehescheidung, Abänderung der Ehetrennungs- und Scheidungsbedingungen, alle Verfahren in Bezug auf Kinder, usw.) oder ein Interessenskonflikt mit den zusammenlebenden Familienmitglieder vorliegt.

Bei der Feststellung der Einkommensgrenze muss die Rechtsanwaltskammer auch jene Einkommen berücksichtigen, die laut Gesetz nicht der Einkommensteuer (IRPEF) unterliegen oder der Vorsteuer sowie der Ersatzsteuer unterworfen sind.

► Wo ist das Gesuch abzugeben?

· Für Zivilverfahren sowie für Außerstreitverfahren: bei der Rechtsanwaltskammer jenes Ortes, in welchem das für das Verfahren zuständige Gericht seinen Sitz hat.

· Für Verwaltungsverfahren: beim Verwaltungsgericht.

· Für Steuerverfahren: bei der Steuerkommission.

· Für Kassationsverfahren: bei der Rechtsanwaltskammer jenes Ortes, in welchem der Richter, der das anzufechtende Urteil erlassen hat, seinen Sitz hat.

· Für Strafverfahren: beim zuständigen Richter.

► Wie soll das Gesuch gestellt werden?

Das Gesuch muss unter Verwendung des Formulars, das von der Rechtsanwaltskammer zur Verfügung gestellt wird, auch mittels Einschreiben, hinterlegt werden. Dem unterzeichneten Gesuch muss, gemäß D.P.R. 28. Dezember 2000 Nr. 445 Art. 38 Abs. 3, eine einfache Kopie des Personalausweises beigelegt werden. Zudem muss das Gesuch eine Selbstbescheinigung über die gemachten Angaben beinhalten. 

Für die im Ausland erwirtschafteten Einkommen müssen ausländische Staatsbürger dem Gesuch eine Bescheinigung der zuständigen Konsulatsbehörde beilegen, welche den Wahrheitsgehalt der Erklärung belegt.
Falls dazu aufgefordert, ist der/die Gesuchsteller/in verpflichtet jene Unterlagen vorzulegen, die zum Nachweis der Wahrheitsmäßigkeit der Erklärungen notwendig sind.

► Was macht die Rechtsanwaltskammer nach Einlangen des Antrages?

Die Rechtsanwaltskammer prüft die subjektiven Voraussetzungen (Einkommensgrenze) für die Zulassung zur Prozesskostenhilfe sowie die vorgebrachten Gründe, die nicht offenkundig unbegründet sein dürfen. Bei positiver Bewertung wird das Gesuch nur vorläufig angenommen, denn die Verfügung der Anwaltskammer kann jederzeit vom Richter abgeändert werden. 

Die Anwaltskammer teilt sowohl dem Richter als auch der Agentur für Einnahmen die Annahme/Abweisung des Gesuchs mit.

Die Anwaltskammer entscheidet innerhalb von 10 Tagen ab Einlangen des Gesuchs. 

► Was geschieht nach Annahme des Gesuchs?

Die Kosten des Verfahrens werden vom Staat bezahlt: wer zur Prozesskostenhilfe zugelassen worden ist, darf keine Geldbeträge dem Anwalt oder dem Sachverständigen auszahlen. Jede gegenteilige Vereinbarung ist nichtig.

► Welche Pflichten hat der/die Begünstigte nach der Zulassung zur Prozesskostenhilfe?

Bis zum Abschluss des Verfahrens verpflichtet sich der/die Begünstigte dazu, jedwede Änderung des Einkommens mitzuteilen und zwar innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Frist von einem Jahr nach Einreichen des Gesuches oder ab der eventuellen vorherigen Mitteilung der Änderung des Einkommens. Wenn durch die Änderung zur Überschreitung der Einkommenshöchstgrenze von € 10.628,16 überschritten wird, wird die Prozesskostenhilfe widerrufen.

► Wie ernennt man den Rechtsanwalt?

Wer zur Prozesskostenhilfe zugelassen ist, kann einen Rechtsanwalt aus dem Verzeichnis der Anwälte für die Prozesskostenhilfe auswählen, das bei der Anwaltskammer verfügbar ist.

► Wann wird ein Antrag abgelehnt?

Die Anwaltskammer lehnt ein Gesuch ab, wenn die Einkommenshöchstgrenze überschritten ist oder wenn der Anspruch des Antragstellers offenkundig unbegründet ist.

Die Anwaltskammer erklärt jene Gesuche für unzulässig, welche keinerlei Angaben zum Sachverhalt bzw. zur Rechtslage enthalten und die Beweislage (Zeugen und Dokumente) nicht darlegen, auf die sich der Anspruch gründet.

► Was geschieht im Falle einer Ablehnung?

Wird das Gesuch abgelehnt oder für unzulässig erklärt, kann es dem für das Verfahren zuständigen Richter vorgelegt werden.

► Was geschieht im Falle von nicht wahrheitsgemäßen Erklärungen?

Das Gesetz sieht eine Strafe von einem bis zu fünf Jahren Haft und die Zahlung einer Geldstrafe von €.309,87 bis zu € 1.549,37 vor, wenn der/die Gesuchsteller/in:

· zwecks Erlangung / Beibehaltung der Prozesskostenhilfe eine unwahre Selbstbescheinigung abgibt;

· es unterlässt die Änderungen hinsichtlich des Einkommens innerhalb von 30 Tagen mitzuteilen.

Die Strafe wird erhöht, wenn die Handlung zur Erlangung / Beibehaltung der Prozesskostenhilfe geführt hat. Die Verurteilung bewirkt den unmittelbaren Widerruf der Zulassung und die Rückforderung der vom Staat ausgelegten Beträge (D.P.R. Nr. 115/02 Art. 125).

► Was geschieht, wenn sich herausstellt, dass der/die Gesuchsteller/in die Voraussetzungen nicht erfüllt oder wenn das Gericht feststellt, dass ich mit schlechtem Glauben oder grob fahrlässig geklagt bzw. der Klage widersetzt habe?

In diesem Fall wird die Zulassung widerrufen und der/die Begünstigte muss die Verfahrenskosten (Anwalt und Sachverständige) begleichen. Zudem hat der Staat das Recht die von ihm bereits gezahlten Beträge einzutreiben.

► Was geschieht, wenn der/die Begünstigte den Prozess nicht gewinnt?

Für die etwaige Anfechtung des Urteiles wird ein neues Gesuch benötigt.

► Ist es möglich, vom ernannten Anwalt andere Gutachten oder Tätigkeiten zu verlangen?

Der ernannte Verteidiger muss seine berufliche Tätigkeit im Rahmen des ihm erteilten Mandates, korrekt und mit Sorgfalt, ausführen. Es kann daher nicht vom Verteidiger verlangt werden, dass er zusätzliche Tätigkeiten leistet, welche nicht das Verfahren betreffen, für welches die Prozesskostenhilfe gewährt worden ist (für diese kann eventuell ein eigenes Gesuch gestellt werden).

